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RS OGH 1966/3/3 2Ob29/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1966

Norm

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Keine grobe Fahrlässigkeit, wenn es sich um ein kurzfristiges Fehlverhalten eines einfachen Menschen im Zuge der

schnellen Ablöse bei der Bedienung eines Kranes im Drange der Arbeitstätigkeit handelt.

Entscheidungstexte
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